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(2) Eigenleistungen für Reparaturen sind grundsätz
lich mit den angefallenen Kosten für Material zum 
Einstandspreis und den Löhnen zu bewerten.

(3) Für Eigenleistungen nach Absätzen 1 und 2, mit 
Ausnahme von Bauarbeiten, kann von den Staats- bzw. 
Wirtschaftsorganen in den Richtlinien gemäß § 147 fest
gelegt werden, daß für Handwerkerleistungen anstelle 
von Regelleistungspreisen Stundenverrechnungssätze 
anzuwenden sind.

(4) Für Bauarbeiten gelten die vom Ministerium für 
Bauwesen festgelegten Preisregelungen einschließlich 
der Stundenverrechnungssätze.

(3) ln den Fällen, in denen im Zusammenhang mit 
Reparaturen durch Modernisierung der Wert eines 
Grundmittels wesentlich erhöht wird, sind der Brutto
wert und der Nettowert entsprechend zu. erhöhen.

§ 121

(1) Die Abschreibungen der Grundmittel mit Aus
nahme der Abschreibung der Erstausstattung entspre
chend § 122 sind gemäß „Verzeichnis der Abschrei
bungssätze für Grundmittel“ bzw. festgelegten Son
derabschreibungssätzen für die einzelnen Inventar
objekte unter Berücksichtigung der Schichtauslastung 
zu berechnen.

(2) Die Abschreibungen für durch Kauf erworbene 
gebrauchte bewegliche Grundmittel sind entsprechend 
der vom Leiter des Betriebes festzusetzenden Restnut
zungsdauer vorzunehmen.

(3) Abschreibungen sind zeitproportional zu berech
nen, sofern nicht leistungsabhängige Abschreibungen 
angeordnet werden.

(4) Abschreibungsbasis ist der Bruttowert der Inven- 
tarobjekte; Grundmittel sind bis zur Höhe des Brutto
wertes der Inventarobjekte abzuschreiben.

(5) Die Abschreibung beginnt mit dem ersten Tag 
des auf die Aktivierung des Grundmittels im Grund
mittelbereich folgenden Monats. Bei allen Abgängen 
von Grundmitteln endet die Abschreibung mit dem 
Ende des Monats, in dem die Ausbuchung erfolgt.

16) Die Vertragswerte sowie die Rechnungsbeträge 
der Liefer- bzw. Leistungseinheiten für Investitionen 
sind auf volle Mark der Deutschen Notenbank zu run
den. Das gleiche gilt für die Abschreibungen der Inven- 
tarobjekte.

(7) Bei Ausscheiden eines Grundmittels durch Ver
kauf, Verschrottung. Abbruch, Umsetzung, Schadens
fall u. ä. entstehende Verluste sind in die Kosten zu 
übernehmen. Ist beim Ausscheiden eines' Grundmittels 
der Erlös höher als der Nettowert, ist die Differenz 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auszu
weisen.

(8) Fremdanlagenerweiterungen sind innerhalb der 
Laufzeit der abgeschlossenen Miet-, Pacht- oder Nut
zungsverträge bzw. der Vereinbarungen über Fremd
anlagenerweiterungen abzuschreiben. Soweit zeitlich 
nicht begrenzte oder langfristige Miet-, Pacht- oder 
Nutzungsverträge bzw. Vereinbarungen bestehen, ist

die Abschreibung auf höchstens zehn Jahre zu befri
sten. Wird das Vertragsverhältnis vor Ablauf der für 
die Abschreibung zugrunde gelegten Frist aufgehoben, 
ist der Restbuchwert in die Kosten zu übernehmen.

§ 122
(1) Die Abschreibung der Erstausstattung gemäß § 6 

Abs. 2 hat jeweils ab 1. Januar des auf die Aktivierung 
folgenden Jahres zu beginnen.

(2) Diese Werte sind jährlich mit 20 % abzuschrei
ben, soweit das zuständige Staatsorgan nach Bestäti
gung des Antrages durch das Ministerium der Finanzen 
keine anderen Abschreibungssätze festlegt. Nach der 
vollständigen Abschreibung sind Bruttowert und Ver
schleiß aus dem Grundmittelbereich auszubuchen.

(3) Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen von derar
tigen Arbeitsmitteln sind Kosten.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Ausstattungs
gesamtheiten.

§ 123
(1) Im Zusammenhang mit Investitionen durchge

führte Provisorien bzw. Behelfseinrichtungen sind ent
sprechend dem Nutzen, längstens jedoch innerhalb von 
5 Jahren, abzuschreiben.

(2) Die Ausbuchung der Aufwendungen für verlorene 
Projektierung und für eingestellte Investitionsvorhaben 
zu Lasten des Grundmittelfonds oder des Investitions
fonds ist nicht zulässig.

II.

Bewertung
der materiellen und finanziellen Umlaufmittel

§ 124
(1) Die Vorräte an Material sowie geringwertigen 

und schnellverschleißenden Arbeitsmitteln sind grund
sätzlich zu Einkaufspreisen, Einstandspreisen oder auf 
ihrer Basis zu bildenden Materialverrechnungspreisen 
zu bewerten.

(2) Der Materialverrechnungspreis ist ein innerbe
trieblicher Plan preis, der unverändert für den Planzeit
raum gilt, soweit in Ausnahmefällen in gesetzlichen Be
stimmungen keine anderen Festlegungen getroffen 
werden. Er wird als gewogenes arithmetisches Mittel 
auf der Grundlage der zum Zeitpunkt seiner Bildung 
preisrechtlich zulässigen Einstandspreise (Einkaufspreis 
zuzüglich Bezugskosten) oder der Einkaufspreise ge
bildet.

(3) Die auftretenden Differenzen zwischen Material
verrechnungspreisen und Einkaufspreisen bzw. Ein
standspreisen sind zum Zeitpunkt ihres Entstehens in 
die Kosten zu verrechnen.

(4) Materialvorräte, bei denen infolge Saisonpreisbil
dung oder aus anderen Gründen erhebliche Preis
schwankungen auftreten. können zu rollenden Durch
schnittspreisen oder tatsächlichen Einkaufs- bzw. Ein
standspreisen bewertet werden.


